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Titelrecherchen - Titelüberwachungen I n t e rn e t - R e c h e rchen - Markenre c h e rc h e n

Seminar:
Alles, was Recht ist im Anzeigengeschäft

Die vielfältigen Rechts-
probleme im Anzeigengeschäft
möchte die Zeitschriften Aka-
demie ZAK in einem speziel-
len Schwerpunkt-Seminar
erläutern.

Anzeigenleitern und Ver-
antwortlichen in der Anzeigen-
abwicklung soll vorhandenes
Grundwissen aufgefrischt und
die neuen gesetzlichen Rah-
menbedingungen vermittelt
werden.

Änderungen im Bereich
der Schuldrechtsreform, im
AGB-Recht, der Wegfall von
Rabattgesetz und Zugabever-
ordnung sowie neuere Ent-
wicklungen im Wettbe-
werbsrecht etc. werden thema-
tisiert. Im Zusammenhang mit

der notwendigen Prüfung der
Anzeigeninhalte, wird die zivil-
rechtliche und wettbewerbs-
rechtliche Haftung des Ver-
lages ebenso dargestellt, wie die
strafrechtliche Haftung des
Anzeigenleiters.

Referent ist Rechtsanwalt
Dr. Lars Kröner, LL.M., der
seit vielen Jahren schwer-
punktmäßig im Bereich des
Presse-, Werbe- und Wettbe-
werbsrechtes tätig ist. Er war
bis 2003 Justitiar des Verlages
Gruner + Jahr in Hamburg
und dort mit nahezu allen Fra-
gen des Anzeigenrechts befasst.
Termin: 23.06.2004, München
Veranstalter: VDZ Zeitschriften
Akadmie ZAK GmbH
Näheres unter: www.vdz.de

Auch Aussteiger dürfen ins Netz

Der Finanzdienstleister
“AWD” hatte kein Glück beim
Oberlandesgericht Hamburg.
Die Firma hatte den Miss-
brauch ihres Namens in dem
Internetforum “awd-ausstei-
ger.de” beanstandet.

Unter diesem Forum ver-
öffentlichen ehemalige Mitar-
beiter und Kunden kritische
Beiträge zur Firmenpolitk von
AWD.

Die Hamburger Richter
wiesen in der Berufung mehre-
re Anträge auf einstweilige
Verfügung mit der Begrün-
dung zurück, dass Kennzei-
chenschutz nach dem Marken-
gesetz nur bei “im geschäftli-
chen Verkehr” vorgenomme-
nen Handlungen bestehe. Die
Handlung muss einem eigenen
oder fremden Geschäftszweck

dienen. In diesem Fall sah der
Senat keinen markenmäßigen
Gebrauch des Namens
“AWD”.

Die Aussteiger-Website
werde schon wegen der inhalt-
lich-negativen Aussage weder
dem Unternehmen “AWD”
direkt noch einem anderen
Unternehmen “im Lager” der
Antragstellerin zugeordnet.
Dass der Domain-Name
“www.aussteiger.de” selbstver-
ständlich Assoziationen in Be-
zug auf das Firmenkürzel der
Antragstellerin und damit auf
die Klagemarke herstellt, sei
für die Annahme einer kenn-
zeichenmäßigen Benutzung
nicht ausreichend.

Oberlandesgericht Hamburg,
AZ: 3 U 117/03

“Working Mama - die Familienmanagerin” und weitere 101 Titel

Bei der „Fernsehzeit“ des Expose-Verlages können wir uns auch ohne „Pay-TV“ darüber informieren, was SAT.1 über „Typisch Sophie“
mitzuteilen hat. Die Titel „Good News – Positives vom Tage“, „Life Change“ und „Life for free“ sind durchaus optimistisch zu interpretieren,
was sich allerdings „Sonntags in deutschen Küchen“ abspielt und ob dort tatsächlich „Freie Bahn mit Marzipan“ herrscht bleibt unklar. Alle
102 Titel diese Woche finden Sie auf der nächsten Seite.
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

NORDCOPTERS
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstellungsfor-
men für Ton- und Fernsehrundfunk, alle sonstigen elektroni-
schen Medien und Netzwerke, Bild-, Ton- und Datenträger,
Spielfilmproduktionen, Druckerzeugnisse und sonstige ver-
gleichbare Werke.

Rechtsanwälte Raabe Habben Heinemann-Schulte,
Trostbrücke 1, 20457 Hamburg

Diese Woche: 102 Titel

- Atemberaubende Begegnungen
in der Tiefe

- Faszinierende Schauspiele und
bizarre Rituale

- Verblüffende Tricks zum Tarnen,
Täuschen und Überleben

2SK Europcom
Arts of Africa
ASU - Arbeitsmedizin -

Sozialmedizin - Umweltmedizin
ASUderma
ASUergo
ASUinternational
ASUprotect
ASUwellness
BDV ON TOUR
Berufs-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
BEST OF BEST
Computer Sound & Video
CP Monitor
CP-Monitor
DarßClassicNights
DarßClassicOpen
darßclassics
DarßGauklerFest
DarßWinterZirkus
DAS GESTÄNDNIS
Der Medienmarkt
Die alte Schule

Die alte Schule der 50er
Die Familienmanagerin
Die harte Schule
Die harte Schule der 50er
Die letzten Geheimnisse der Meere
Distraction
Druckwert
duel now
Easy Flirt
EDUCATIONTREND
EDUTREND
Erlebnis & Reisen
EROTIC EMPIRE
Familie hin - Familie her! Wir

tauschen unser Leben!
Familien-Horoskop 2005

(Jahreszahl)
Fernsehzeit
Flirt Fun
Freie Bahn mit Marzipan
game now
game on
Gesundheits-Horoskop 2005

(Jahreszahl)
Glücks-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Good News - Positives vom Tage
Handbuch der Gussindustrie
Handbuch der

Kunststoff/Kautschukindustrie

HANFBARON
Haustier-Horoskop 2005

(Jahreszahl)
HEALTHCAMPUS
Hunde-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Immobilia
Karriere-Horoskop 2005

(Jahreszahl)
Katzen-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Kinder-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Langenscheidt Sprachquiz
Langenscheidt Vokabeltrainer
Language Quiz
Leben 4 free
Leben for free
Lebens-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Liebe nach dem Tod
Liebes-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
LIFE CHANGE
Motivation Deutschland!
Music for the Phone
NORDCOPTERS
NORDIC FITNESS MAGAZIN
Parlando
Partner-Horoskop 2005

(Jahreszahl)
Pay TV
Pay TV & more
Pay TV aktuell

Pay TV live
Persönlichkeits-Horoskop 2005

(Jahreszahl)
play now
play on
Poldi & Drecksau
Poldi & Massimo
print process
Public Folder
Reisequiz
Sex & mehr
Sonntags in deutschen Küchen
Sonntagsbraten
Sonntagsküche
Sparky
Talent-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
THE COMPETENCE AGENCY
TigerKids - Kindergarten Aktiv
Travelquiz
Typisch Sophie
UNSERE BESTEN Sportler des

Jahrhunderts
Weit weg
Willkommen daheim
Word Master
Working Mama - Die

Familienmanagerin
zocken
Zwischen Liebe und Tod

Der Titelschutz Anzeiger
Die nächste Ausgabe: Nr. 674 erscheint am 22.06.2004 Anzeigenschluss: 18.06.2004, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

Die nächste Ausgabe: Nr. 677  erscheint am  13.07.2004 Anzeigenschluss: 09.07.2004, 10  Uhr

Seminare & Kongresse

Am 21.6.04 findet in Köln
der 7. Deutsche Medienrechts-
tag statt. Er befasst sich aus ak-
tuellem Anlass mit dem The-
ma: „Holt mich hier raus – aus
dem Vertrag“ und in diesem
Zusammenhang mit den viel-
fältigen rechtlichen Inhalten
der Verträge für Künstler und
Mitwirkende. Diese Veranstal-
tung richtet sich speziell an die

Justitiare, Juristen, Legal- und
Business Affairs Mitarbeiter
der bundesdeutschen Medien-
wirtschaft und bietet darüber-
hinaus Gelegenheit zu einem
(besseren) Kennenlernen und
regen Gedankenaustausch.

Nähere Infos unter:
www.dmrt.de oder
Telefon 0221/272 98-0
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“Ally MacBeal” und die “Sipsons”

NAF-Schiedsgericht entschei-
det über Tippfehler-Domains

Von der Bekanntheit ameri-
kanischer Fernsehserien wollte
ein in Panama gemeldeter Do-
maingrabber profitieren. Er regi-
s t r ier te insgesamt 17
Tippfehlerdomains mit Namen
wie „allymacbeal.com“, „buffey-
thevampireslayer.com“ oder
„sipsons.com“. Besucher der
entsprechenden Adressen leitete
er auf pornografische Internet-
seiten um und bekam dafür
Geld.

Nachdem die Twentieth
Century Fox Film Corporation,

Produzentin der TV-Serien,
erfolgreich vor dem National Ar-
bitration Forum gegen den Do-
mainbesitzer geklagt hat (Fall
Nr.: FA0403000245963), muss
dieser die strittigen Adressen
nun dem amerikanischen Me-
dienkonzern überlassen.

Die Klägerin, die in diesem
Jahr ihr hundertjähriges Beste-
hen feiert, besitzt die Marken-
rechte an den jewei l igen
TV-Serien, die auch in Deutsch-
land ausgestrahlt wurden. Ne-
ben den „Simpsons“, „Ally
McBeal“ und „Buffy the Vampi-
re Slayer“ (Buffy die Vampirjä-

gerin), ging es in dem Verfahren
weiterhin um die Zeichen-
trick-Serie „Futurama“ und den
Kinofilm „Planet of the apes“
(Planet der Affen). Auch diese
Namen hatte der Beklagte als
mit Tippfehlern versehene Inter-
netadressen registriert. Die „Ver-
schreiber“ konnten allerdings
keine Unterscheidungskraft her-
beiführen. In allen Fällen stellte
das Schiedsgericht Verwechs-
lungsgefahr zwischen den stritti-
gen Domains und den
geschützten Fox-Marken fest. Es
sei offensichtlich, dass der Be-
klagte die Adressen zu kommer-

ziellen Zwecken registriert habe.
Der Adressinhaber war auch
nicht zum ersten Mal in ein Ver-
fahren verwickelt, in dem es um
die unrechtmäßige Registrie-
rung und Nutzung von Do-
mains mit bekanntem
Markennamen ging. Das Gre-
mium ging deshalb von einer Re-
gistrierung in böser Absicht aus
und ordnete eine Übertragung
der Adressen an Fox an.

Quelle: www.markenplatz.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für Mandan-
ten Titelschutz in Anspruch für die folgenden Bezeichnungen:

Poldi & Massimo
Poldi & Drecksau

in allen Darstellungsformen, Schreibweisen, Schriftarten, Kom-
binationen, Abkürzungen mit allen Zusätzen für alle Medien, ins-
besondere Druckerzeugnisse, Film, Hörfunk, Fernsehen sowie
sonstige elektronische Medien, insbesondere auch Onli-
ne-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie öffentli-
che Veranstaltungen.

NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Rechtsanwälte,
Brienner Straße 28, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Sparky
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Schriftart, graphischen
Gestaltung, Abwandlung, Abkürzung, Wortverbindung, Titel-
kombination als Einzel- und Reihentitel für alle Medien, insbe-
sondere Druckerzeugnisse, elektronische und digitale Medien,
sowie Offline- und Online-Dienste, Hörfunk- und Fernsehsen-
dungen, audiovisuelle Medien und Multimedia-Anwendungen
sowie Merchandising.

Rechtsanwalt Dr. Marcus Pilla,
Marienplatz 26, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Arts of Africa
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, grafischen Gestal-
tungen, Darstellungsformen, Titelkombinationen für Literatur,
Seminarveranstaltungen, Bild-, Ton-, Daten- und Videoträger
aller Art, Software-Erzeugnisse, Film, Fernsehen, Rundfunk,
elektronische, audiovisuelle und digitale Medien, Merchandi-
sing in jeder Form sowie Druckerzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Of-
fline- und Online-Dienste, sonstige Online-Medien und
sämtliche Multimedia-Produkte.

PAe Meissner, Bolte & Partner,
Widenmayerstraße 48, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

darßclassics
DarßClassicNights
DarßWinterZirkus
DarßGauklerFest
DarßClassicOpen
2SK Europcom

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

2SK Europcom GmbH,
Floßplatz 6, 04107 Leipzig
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“Kleiner Feigling” und “Frechling” im Namensstreit

Bundesgerichtshof entscheidet
über Unterlassungsklage eines
Schnapsherstellers

Zwischen den Schnäpsen
„Kleiner Feigling“ und „Frech-
ling“ besteht keine Verwechs-
lungsgefahr . Der
Bundesgerichtshof hob ein Ur-
teil des Kölner Oberlandesge-
richts auf, das die alkoholischen
Getränke für verwechslungsfä-
hig gehalten hatte (Az: I ZR
289/01). Ausgangspunkt des
Streits war eine Unterlassungs-
klage der Behn GmbH & Co.

KG. Die Herstellerin des „Klei-
nen Feig l ings“ hatte vom
Schnapserzeuger Behrentzen die
Umbenennung seines „Frech-
lings“ gefordert.

Die Getränke der streiten-
den Parteien werden beide in
0,02 l Flaschen vertrieben. Die
Klägerin brachte ihren Wod-
ka-Feige-Likör bereits 1992 auf
den Markt und ist mit dem Pro-
dukt seit neun Jahren Marktfüh-
rer in . Sie häl t sechs
Wort-Bildmarken für den „Klei-
nen Feigling“, der nach Unter-

nehmensangaben bei 98,2% der
Verbraucher bekannt ist. Beh-
rentzen verkauft seinen Kräu-
ter-Apfel-Likör, der mit einem
Wort-Bildmarkeneintrag im
Markenregister geschützt ist, seit
1999.

Das Oberlandesgericht Köln
hatte in seiner von Behrentzen
angefochtenen Entscheidung
„Feigling“ für den prägenden
Wortbestandteil der Marke
„Kleiner Feigling“ gehalten.
„Kleiner“ trete in den Hinter-
grund, weshalb es bei der Ent-

scheidung um die Verwechs-
lungsfähigkeit von „Feigling“
und „Frechling“ gehe. Diese
Auffassung konnte der Bundes-
gerichtshof nicht bestätigen. Der
Gesamteindruck der Klagemar-
ke werde durch den Wortbe-
standteil „Kleiner“ geprägt. Die
beiden Kennzeichen wiesen au-
ßerdem einen ohne weiteres er-
kennbaren unterschiedlichen
Sinngehalt auf, der Verwechs-
lungsgefahr ausschließe.

Quelle: www.markenplatz.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Distraction
in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschrei-
bung, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen,
graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln, Schrift-
arten und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hör-
funk, Film, Fernsehen, und sonstige elektronische Medien und
Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Dienste (insbe-
sondere Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Softwa-
re-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen
CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie sonsti-
ge audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netz-
werke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich
Unified Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Pro-
dukte, Veranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle
anderen Printmedien und Druckerzeugnisse sowie Dienstlei-
stungen aller Art.

GRUNDY Light Entertainment GmbH,
Hans-Böckler-Straße 163, 50354 Hürth

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Handbuch der Gussindustrie
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und mit allen Unter-
titeln.

Hoppenstedt Bonnier Produktinformationen GmbH,
Havelstraße 9, 64295 Darmstadt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

Music for the Phone
in allen Schreibweisen  und Darstellungsformen.

Eva Neubauer,
Schulstraße 11, 50859 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

BDV ON TOUR
Das große Magazin für Reise und Shopping

Erlebnis & Reisen
Das große BDV-Magazin für Shopping und
Touristik
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und graphi-
schen Darstellungen, für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Fernse-
hen, Film, Bild, Ton und Datenträger aller Art, elektronische und
digitale Medien und Netzwerke einschließlich Multimedia An-
wendungen (einschließlich CD-ROM, CD-I, Online und Offli-
ne-Dienste und sonstige Online-Medien und -Produkte,
Internet) sowie Telekommunikations- und sonstige Dienstlei-
stungen (einschließlich UMS, SMS, WAP).

Bundesverband Deutscher Vertriebsfirmen
(BDV) e.V.,
Brandgasse 5, 35390 Gießen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Familienmanagerin
Working Mama - Die

Familienmanagerin
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

POLYPHON Film- und  Fernsehgesellschaft mbH,
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Handbuch der Kunststoff/
Kautschukindustrie

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und mit allen Unter-
titeln.

Hoppenstedt Bonnier Produktinformationen GmbH,
Havelstraße 9, 64295 Darmstadt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Der Medienmarkt
in allen Wortverbindungen, in allen Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, Abkürzungen, Wort-
und Zeichenverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Dar-
stellungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzun-
gen für alle Medien, insbesondere für alle Printmedien und
Druckerzeugnisse aller Arten und Formen, Rundfunk, Fernse-
hen, audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
alle elektronischen und digitalen Medien und Netzwerke,
CD-ROM, DVD, CD-I, Off-Line- und Online-Dienste und sonsti-
ge Online-Medien, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommu-
nikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Veranstaltungen, Dienstleistungen, Mer-
chandising, Domain-Bezeichnungen im Internet und Intranet.

Mediatainment Publishing GmbH,
Kolberger Straße 10-11, 31319 Sehnde

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

play now
play on
game now
game on
duel now
zocken

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
graphischen Gestaltungen, Abkürzungen, Abwandlungen,
Wortverbindungen, Titelkombinationen als Einzel- und Reihen-
titel für alle Medien, jedoch insbesondere Druckerzeugnisse,
elektronische und digitale Medien einschließlich Multimedia An-
wendungen (Online und Offline).

Aschenbrenner Verlags GmbH,
Poststraße 1 A, 56218 Mülheim-Kärlich

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

EDUCATIONTREND
EDUTREND
HEALTHCAMPUS
THE COMPETENCE AGENCY

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammensetzun-
gen, Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinatio-
nen, Darstellungsformen und mit allen Zusätzen für sämtliche
Medien einschließlich digitaler Medien, Netzwerke und Onli-
ne-Dienste sowie Software-Erzeugnisse, Dienstleistungen aller
Art sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

BÜRO PETERS,
ABC-Straße 44, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Die letzten Geheimnisse der Meere
- Atemberaubende Begegnungen in

der Tiefe
- Faszinierende Schauspiele und

bizarre Rituale
- Verblüffende Tricks zum Tarnen,

Täuschen und Überleben
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Ton- und Datenträger.

RA Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Familie hin - Familie her! Wir tauschen
unser Leben!

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbeson-
dere Tonträger und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, Software, Off- und Online-Dienste, CD-Rom,
CD-I, DVD und MD (MiniDisc) und andere Datenträger sowie für
sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, für Bücher und alle anderen Printmedien, Veranstal-
tungen und Dienstleistungen aller Art.

Dr. Jürgen Chr. Jenckel RAe Notare,
Hegelplatz 1, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5, Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
in Anspruch für:

Easy Flirt
Flirt Fun
Language Quiz
Langenscheidt Sprachquiz
Word Master
Langenscheidt Vokabeltrainer
Travelquiz
Reisequiz
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Langenscheidt KG,
Mies-van-der-Rohe-Straße 1, 80807 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Sex & mehr
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

ASU - Arbeitsmedizin - Sozialmedizin -
Umweltmedizin

ASUprotect
ASUergo
ASUderma
ASUwellness
ASUinternational
jeweils in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wort-
verbindungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse,
Software und elektronische Medien einschließlich Multime-
dia-Anwendungen (On-Line und Off-Line).

RA Georg Wallraf,
Nachtigallenweg 5, 50169 Kerpen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Fernsehzeit
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und graphi-
schen Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druck-
und Merchandisingerzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild, Ton- und Datenträger aller Art, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke (einschließlich
CD-ROM, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige Onli-
ne-Medien und -Produkte, Internet) sowie Telekommunikations-
und sonstige Dienstleistungen (einschließlich UMS, SMS,
WAP).

Expose-Verlag Dieter Witsch,
Kreuzstraße 53, 53225 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Typisch Sophie
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Good News - Positives vom Tage
In allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten, in allen Medien, insbesondere
Fernsehen, Hörfunk, Film, Internet, Bild-, Ton- und Datenträger
aller Art, Softwareerzeugnissen, Spiele, elektronische und digi-
tale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I,
DVD, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Endemol Deutschland GmbH,
Am Coloneum 3-7, 50829 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantschaft Titelschutz in Anspruch für

Die alte Schule
Die harte Schule
Die alte Schule der 50er
Die harte Schule der 50er
in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusam-
mensetzungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftar-
ten und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere für
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, Internet, alle elektronischen und digitalen
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikations-
dienstleistungen, Unified Messaging Systems, SMS, WAP so-
wie Softwareerzeugnisse aller Art.

Holme Roberts & Owen,
Maximilianstraße 34, 80539 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Motivation Deutschland!

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
t ionen, entsprechenden Zusätzen, Untert i te ln und
Zusammensetzungen in allen Medien, einschließlich Tonträ-
gern, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie alle elek-
tronische Medien, insbesondere auch Onl ine- und
Offline-Dienste (z. B. Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller
Art, insbesondere auch CD-ROM, CD-I und DVD sowie für sons-
tige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netz-
werke, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

RAe Heuking Kühn Lüer Wojtek,
Prinzregentenstraße 48, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

BEST OF BEST
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, graphischen Gestaltungen, Untertiteln und Zu-
sammensetzungen in sämtlichen Medien einschließlich
Print-Medien, Ton- und Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernsehen- und Videoproduktionen aller Art), Software,
Off-Line und On-Line-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD und sonsti-
ge Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische
und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Veranstal-
tungen.

Rechtsanwalt Konrad Bennecke,
Warburgstraße 50, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Leben for free
Leben 4 free

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Zusammensetzungen, Wortverbin-
dungen und grafischen Darstellungen für alle Medien,
insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art einschließlich CD-ROM,
CD-I, DVD, MD und deren Derivate, Softwareerzeugnisse, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, Offline- und Onli-
ne-Dienste, Telekommunikation insbesondere SMS-, MMS-,
WAP-, UMTS-Dienste sowie Internet.

RT.1 GmbH,
Curt-Frenzel-Straße 4, 86167 Augsburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Computer Sound & Video
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien,
insbesondere Druckerzeugnisse und elektronische Medien ein-
schl ießl ich Mult imedia-Anwendungen (Off-Line und
On-Line-Dienste einschließlich Web-Page-Auftritte).

Damm & Mann Anwaltssozietät,
Ballindamm 1, 20095 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

TigerKids - Kindergarten Aktiv
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Kanzlei Ashurst,
Prinzregentenstraße 18, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

NORDIC FITNESS MAGAZIN
Aktiv, gesund & besser leben
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ulrich Pramann,
Ahornweg 3, 87648 Aitrang

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

EROTIC EMPIRE
HANFBARON

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rondomedia GmbH,
Limitenstraße 64-78, 41236 Mönchengladbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Gesundheits-Horoskop 2005
(Jahreszahl)

Familien-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Partner-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Persönlichkeits-Horoskop 2005

(Jahreszahl)
Lebens-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Berufs-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Karriere-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Kinder-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Hunde-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Katzen-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Haustier-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Talent-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Liebes-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Glücks-Horoskop 2005 (Jahreszahl)
Immobilia
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Print-
medien sowie Online- und Audiotexte und das Internet.

TEAM ATW Werbeagentur GmbH,
Drostestraße 14-16, 30161 Hannover

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für den Titel

Public Folder
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen, Kombinationen und Wortverbindungen für Com-
puterprogramme, Handbücher, Druckereierzeugnisse,
Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien, Netz-
werke, CD-ROM, Offline- und Online-Dienste sowie sonstige
Online-Medien.

Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek,
Dr. Søren Pietzcker,
Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg

Verlängerung und 50% Rabatt?

Mit der Wiederholung Ihrer Titelschutzanzeige können
Sie die Schutzfrist um ein halbes Jahr verlängern. Sie
buchen, wir kümmern uns um die rechtzeitige Veröf-
fentlichung. Auf die zweite Anzeige gewähren wir Ih-
nen 50% Rabatt.

Fon: 040 / 609 009 - 61

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Druckwert
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Wortverbindungen und Kombinationen für alle Printmedien und
elektronischen Medien, insbesondere für Messen, Kongresse,
Fachtagungen und sonstige Veranstaltungen und Dienstleistun-
gen.

Print & Media Forum AG,
Biebricher Allee 79, 65187 Wiesbaden
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Freie Bahn mit Marzipan
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Druckereierzeugnisse
wie Hefte und Bücher sowie digitale und elektronische Medien
(einschließlich Internet).

Rechtsanwälte Platt & Friedrich,
Crellestraße 35, 10827 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

CP-Monitor
CP Monitor

in jeder Schreibweise, Darstellungsform und Wortverbindung
für Printmedien, elektronische und digitale Medien sowie Onli-
ne-Dienste.

New Business Verlag GmbH & Co. KG,
Eidelstedter Weg 22, 20255 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Pay TV
Pay TV & more
Pay TV live
Pay TV aktuell

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, graphischen Gestaltungen, Untertiteln und Zu-
sammensetzungen in sämtlichen Medien einschließlich
Print-Medien, Ton- und Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernsehen- und Videoproduktionen aller Art), Software,
Off-Line und On-Line-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD und sonsti-
ge Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische
und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Veranstal-
tungen.

Rechtsanwalt Konrad Bennecke,
Warburgstraße 50, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Sonntagsbraten
Sonntags in deutschen Küchen
Sonntagsküche
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-
und Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und
Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträger und
alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Telekommu-
nikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Merchandising, Marketing, Promotion
Services und Dienstleistungen aller Art sowie Domain-Bezeich-
nungen im Intra- und Internet, sowie öffentliche Veranstaltungen
aller Art, Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und Form.

Rechtsanwältin I. Hilpert-Kruck,
Suurheid 3, 22559 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
für einen Mandanten in Anspruch für

LIFE CHANGE
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, in allen Wort-
und Zeichenverbindungen und graphischen Gestaltungen für
sämtliche Medien, insbesondere Printmedien und Druckereier-
zeugnisse jeder Art und Form, sowie Ton-, Bild- und Bildtonträ-
ger, Hörfunk, Film, Fernsehen (und sonstige elektronische und
digitale Medien und Netzwerke einschließlich Off- und Onli-
ne-Diensten) Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommu-
nikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Veranstaltungen sowie Dienstleistungen
aller Art.

Kreuzkamp & Partner,
Ludenberger Strasse 1 A, 40629 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Willkommen daheim
in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreib-
weisen und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere
Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische Medien
und Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Diensten,
sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse,
CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Merchandising, öffentliche Veranstaltun-
gen, Literatur- und Druckerzeugnisse.

UFA-Fernsehproduktion GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam-Babelsberg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für

DAS GESTÄNDNIS
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Darstellungen, in entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bild- und Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software,
Off- und Onlinedienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträ-
ger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovi-
suelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Bücher und alle Printmedien.

Constantin Entertainment GmbH,
Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Parlando
Zwischen Liebe und Tod
Liebe nach dem Tod
UNSERE BESTEN Sportler des

Jahrhunderts
Weit weg
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckereier-
zeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 35, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für Mandan-
ten Titelschutz in Anspruch für

print process
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, entspre-
chenden Untertiteln, mit allen Zusätzen und in allen grafischen
Darstellungen, in allen Medien, insbesondere für Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke, On-line- und Off-line-Medien.

PAe und RAe Steuerberater Dr. Pätzold, Tandler,
Riegger, Dr. Lüdemann & Kollegen,
Steubstraße 10, 82166 Gräfelfing/München
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